
 

 

Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH 16.04.2026 
Öffentlich einsehbar bis: 16.04.2029 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000003287 
 

Publizierende Stelle 
Gemeinde Bauma, Dorfstrasse 41, 8494 Bauma

Nutzungsplanung; Teilrevision Bau- und 
Zonenordnung; Umsetzung IVHB und 
Mehrwertausgleich, Öffentliche Auflage, Bauma

Angaben zum Inhalt:  
Der Gemeinderat Bauma hat mit Beschluss vom 25. Februar 2026 die Teilrevision der 
kommunalen Nutzungsplanung zuhanden der öffentlichen Auflage gemäss § 7 des 
Zürcherischen Planungs- und Baugesetzes (PBG) verabschiedet. 

Von der Teilrevision betroffen ist die Bau- und Zonenordnung (BZO). Die übrigen 
Bestandteile der Nutzungsplanung (Zonenpläne, Kernzonenpläne) werden nicht 
angepasst. 

Beschluss-/Verfügungsnummer: 2026-47 

Beschluss-/Verfügungsdatum: 25.02.2026 

Angaben zur Auflage:  
Die entsprechenden Unterlagen können während 60 Tagen (vom 16. April 2026 bis 15. 
Juni 2026) während den ordentlichen Schalteröffnungszeiten bei der 
Gemeindeverwaltung Bauma, Schalter «Bauen» im Erdgeschoss, Dorfstrasse 41, 8494 
Bauma, eingesehen werden. Zusätzlich sind die Unterlagen auf der Gemeindehomepage 
unter www.bauma.ch aufgeschaltet. 

Rechtliche Hinweise:  
Während der Auflagefrist können sich alle interessierten Personen zu den Inhalten 
äussern. Einwendungen sind bis 15. Juni 2026 (Poststempel) schriftlich der 
Gemeindeverwaltung Bauma, Abteilung Hochbau und Liegenschaften, Dorfstrasse 41, 
8494 Bauma, einzureichen. Die Einwendungen müssen einen Antrag und dessen 
Begründung enthalten. Über die Einwendungen wird gesamthaft im Rahmen des 
Festsetzungsverfahrens entschieden (§ 7 PBG). 

Frist: 60 Tage 
Ablauf der Frist: 15.06.2026 



Kontaktstelle:  
Gemeinde Bauma 
Dorfstrasse 41  
8494 Bauma
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